
ÖSTE R REICH I SC HER AR BEI TE!��� :�{�lo/f 

A-1041 Wien , Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz über den 
Wirtschaftsk5rper "Österreichische 
Bundesforste" geändert wird 
S t e l  1 u n g n a h  m e 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 358 
Datum 

16.1.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

l?er Präsident: . ' , 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien ' Telex 131690 

Der(

.

� ammi;e amtsdirektor: 
iV ( 
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'� öSTEnREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

An das 
BundcsministcrimIl für L:md- lmd 
Fo:r'stwirtschai t 

Stubenring 1 
1012 Wien 

12.701/01-12/85 WpA/Dipl.lng.W/611 

T l'leton (02<2) 6S 37 65 

DUfch",a"l 358 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bundesgesetz über den Wirtschaftskörper 
"österreichische Bu ndesforste" geändert wird 
S t  e I l  u n 9 n a h  m e 

Datum 

30.12.1985 

Der Österreichische Arbeiterkanunertag erlaubt sich zum vorliegen­

den Entwurf wie folgt stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich steht der österreichische Arbeiterkanunertag den Ge­

danken, die zu einer Errichtung und Gestaltung eines Nationalparks 

führen, positiv gegenüber. Zur Förderung des Nationalparkgedankens 

sollen die Österreichischen Bundesforste zur Mitwirkung an der Ge­

staltung von Flächen, die im Eigentum der Republik österreich ste­

hen und von den österreichischen Bundesforsten verwaltet werden, 

verpflichtet werden. Die vorgesehene Änderung des derzeitigen Bun­

desgesetzes (§ 2, Abs 2, lit f) bedeutet eine Ausweitung der Ziel­

setzunge n der österreichischen Bu ndesforste, was aber den Aufgaben 

der Österreichischen Bundesforste im § 2, Abs 1 ( • . • •  vor allem die 

Erzielung eines bestmöglichen betriebswirtschaftlichen Erfolges . • .  ) 

wider spr icl\ t. 
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Die Vcc- j_ng(�rung der \'lildsch�ic1cn ist ein weiteres Ziel dieser 

Novelle. Grundsdtzlich begrüßt der Österreichische Arbeiterkam­

mertag jeden geeigneten �nsatz, um die enorm steigenden Wildschä­

den (.tl1f ein forstlich tragbares Maß zu reduzieren. Das Bundesge­

setz �;�h bi::;her im � L, Abs 3 vor, bei der Wildbewirtschaftung 

nach ��aß0abe des ökologischen Gleichg0wichts insbesondere auf 

die ße�ingungen der Absiltze 1 und 2 Bedacht zu nehmen (Aufgaben 

unJ ZiLl� Jer ösL�rcclcl1ischcn Bunc1esforste). Nunmehr soll � 2, 

Abs 3 um die Ver�flichtung des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtscllilft crwcitert werden, mittels Verordnung vorzuschrei­

ben, \vc- Lehe M.:lßnahmcn die österreichischen Bundesforste zu treffen 

haben, domit die Ab�;chußplilne erfüllt und Wildschäden verhindert 

oder auf ein tragJlurcs Maß reduziert werden. In dieser Verordnung 

ist \-lcitcrs die Jagdausübung im Interesse der Republik österreich 

näher zu regeln bzw ist auf die Repräsentationserfordernisse im 

In lcrc�; sc der int:ern.:l t.ionalen Zusammenarbe i t Bedacht zu nehmen. 

Nach ;'\nsichL des Österreichischen Arbeiterkarrunertages wird damit­

das �iel der Gesclzesilnderung, die Verringerung von Wildschäden, 

jedoch nicht. erreicht werden. Die Novelle sieht zwar eine Erfül­

lung cl0� Abscllußplfine vor, lUßt aber die Ursachen der Wildschäden, 

üb�rhcqlc WildbestUnde und eine zu geringe Abschußzahl, unberührt. 

Nach dieser Neuregelung wären außerdem nur die Jagdrechte der 

österreichischen Bundesforste betroffen, womit die liberhegten 

Wildbesltlnde in den österreichischen Wäldern insgesamt jedoch 

nur un�csentlich verringert wUrden. Die vorgesehenen Maßnahmen 

erscheinen somit nur sehr beschränkt geeignet, Wildschäden zu re­

duzieren. 

Gegen die übriCJ�;n ßc�c;tir,unungen des Ent:\Jurfes erhebt der Österrei­

chisc11c Arbci terkammertag keine Eimvendungen. 

Der Pr�isidcnL: 
Ij / 
,\.;I·;r} (t ,j. i' ! I " ,"V\/,/, 
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